
Unternehmerverband Barnim e. V. Eberswalde, 6. März 2024

Fördermöglichkeiten der Bundesagentur für Arbeit

für die Einstellung von Menschen mit Behinderung



Vorwort

▬ Herzlich Willkommen

▬ Erfahrungen bzw. Fragen vorab

▬ Bedeutung der Betriebe, Unternehmen, Firmen
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Leistungen im Zusammenhang der Arbeitsvermittlung
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Die Maßnahme beim Arbeitgeber

▬ Früher als Trainingsmaßnahme und als Probearbeit bekannt

▬ der Bewerber bleibt bei der Agentur/dem Jobcenter gemeldet und kann beim Betrieb tätig 

werden

▬ Ziel ist die Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung (Minijob geht nicht)

▬ Dauer (max. 6 Wochen / Ausnahme Langzeitarbeitslosigkeit x2)

▬ Freiwilligkeit

▬ Fahrkosten

▬ Rechtsgrundlage §45 SGB 3
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__45.html


Der Eingliederungszuschuss

▬ Wer kennt dieses Förderinstrument?

▬ Wer hat schon einmal einen Eingliederungszuschuss beantragt/erhalten?

▬ 2 Voraussetzungen: VERMITTLUNGSHEMMNIS (ob) und MINDERLEISTUNG (wieviel)

▬ Behinderte und Schwerbehinderte können bis zu 70 % bei einer Dauer von 24 Monaten

▬ Besonders betroffene Schwerbehinderte bis zu einer Dauer von 60 Monaten

▬ Rechtsgrundlage §90 SGB 3

▬ Hinweis: zweistufiges Antragsverfahren; Empfehlung ist die digitale Antragstellung (alle 

Antragsformulare ohne Papier und OHNE Unterschrift über den AG-Account

diese Beantragung erfüllt den Datenschutz und hilft bei der Archivierung

wird beim ersten Mal durch den Arbeitgeberservice gerne begleitet
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__90.html


Die Probebeschäftigung

▬ Die Kosten für eine maximal 3monatige Probebeschäftigung können dem Betrieb erstattet

werden.

▬ Rechtsgrundlage §46 SGB 3

▬ §46 Abs. II SGB 3 beinhaltet Zuschussmöglichkeiten für die behinderungsgerechte 

Ausgestaltung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen (Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern)
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__46.html


Leistungen im Zusammenhang der Ausbildungsvermittlung
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Der Ausbildungszuschuss

▬ für betriebliche Ausbildungen

▬ Bemessungsgrundlage Ausbildungsvergütung des letzten Ausbildungsjahres

▬ 60% bei Behinderten bzw. 80% bei Schwerbehinderten

▬ Rechtsgrundlage §73 SGB 3

▬ §73 Abs. III SGB 3 ermöglicht im Anschluss einen Eingliederungszuschuss für bis zu 70% von 

12 Monaten
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__73.html


Die Assistierte Ausbildung

▬ „Nachhilfe“ und sozialpädagogische Begleitung

▬ (hat die Ausbildungsbegleitenden Hilfen abgelöst)

▬ Rechtsgrundlage §74 SGB 3
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__74.html


Die Einstiegsqualifizierung

▬ 262 € und Sozialversicherungspauschale

▬ Kann durch den AG aufgestockt werden

▬ Besuch der Berufsschule wird dringend empfohlen (Ausnahme Handwerk)

▬ Anrechnung auf Ausbildungsdauer wird durch die Kammer entschieden

▬ NEU: ab 01.04.2024 wir die EQ modernisiert

• Neu ist ab 01.04. eine Mindestdauer von 4 Monaten bis zum regulären Eintritt (Maximaldauer 12

Monate bleibt); d. h. eine EQ wäre dann im April und Mai noch möglich

• Gesetzestext und Fachliche Weisungen fehlen derzeit noch – Hinweis auf Beratung durch AGS

▬ Rechtsgrundlage §54 SGB 3
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https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/__54a.html


Tipps und Neuigkeiten
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Die Beschäftigtenqualifizierung ab 1. April 2024

▬ NEU: ab 01.04.2024 wird die Beschäftigtenqualifizierung gestrafft

• Neu ist ab 01.04. eine Förderung für Betriebe bis 49 Mitarbeiter (vorher 9 Mitarbeiter) für 

Weiterbildungen (ohne Berufsabschluss) mit 100 % Förderung der Schulungskosten

▬ Rechtsgrundlage §54 SGB 3
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Tipps – Literatur – Hinweise 

▬ Schwerbehinderte Menschen im 

Betrieb – eine Broschüre

▬ Internetauftritt BA - Förderung von 

Menschen mit Behinderung

▬ Arbeitgeberhotline des 

Arbeitgeberservice der 

Bundesagentur 0800 4 5555 20 

(gebührenfrei)

▬ noch besser – die direkte Durchwahl ☺

• Kathleen Wieloch – 03334-371100 (Teamleitung)

• David Zieske – 03334-371255 

• Verena Pfütz – 03334-371224 

• Sandra Zibell – 03334-371264 

• Sandra Polster – 03334-371260 

• Antje Schubert – 03334-371262

• Katharina Jung – 03334-371261

• Denny Rohland – 03338-7526106

• Manja Gutzeit – 03338-7526109

• Nicos Kulitzscher – 03338-7526211

• Marie Krause – 03338-7526101

• Linda Zimmermann – 03338-7526104

• Ina Mündlein – 03338-7526103

• Christine Müller – 03338-7526105
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https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013802.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-menschen-mit-behinderungen


Ein ganz herzliches Dankeschön

für Ihre Aufmerksamkeit!

Robert Zimdars, Teamleitung Arbeitgeberservice Uckermark,

03987-401429, Robert.Zimdars2@arbeitsagentur.de
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